
Satzung über die Benennung der öffentlichen Verkehrsfiächen und die
Nummerierung der Gebäude und Grundstücke im Markt Peiting

(Straßennamen- und Hausnummernsatzung)

vom 07. Juii 2023

Der Markt Peiting eriässt auf Grund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat
Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. 8.796, BayRS
2020-1-1-i), die zuletzt durch § 2 des Gesetzes vom 9. Dezember 2022 (GVBi. 8. 674) geän
dert worden ist, Art. 52 Abs. 2 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in
der in der Bayerischen Rechtssammlung (BayRS 91-1-B) veröffentlichten bereinigten Fas
sung, das zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 10. Februar 2023 (GVBI. S. 22) geändert wor
den ist und § 126 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. November 2017 (BGBi. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
4. Januar 2023 (BGBI. 2023 i Nr. 6) geändert worden ist, folgende

Satzung:

§1
Zwecke der Verkehrsflächenbenennung und Hausnummernzuteiiung

(1) Die Gemeinde benennt die öffentlichen Verkehrsflächen (insbesondere Straßen, Wege und
Plätze) und erteilt die Hausnummern, um eine rasche und zuverlässige Orientierung im ge
samten Gemeindegebiet zu gewährleisten.

(2) Private Erschließungsflächen werden ebenfalls benannt, wenn sie die übliche Funktion öf
fentlicher Verkehrsfiächen erfüllen und die Auffindbarkeit einzelner Anwesen ohne die Benen

nung wesentlich erschwert würde.

§2
Art der Nummerierung

(1) Die Gebäude werden nach den von der Gemeinde bestimmten Verkehrsflächen numme-
riert. Die Nummerierung erfolgt vom Ortsinnern nach außen, wobei - ortsauswärts gesehen -
gerade Hausnummern an der rechten, ungerade Hausnummern an der linken Straßenseite
vergeben werden.

(2) Soweit Buchstabenzusätze zu den Hausnummern erforderlich sind, werden sie in alpha
betischer Reihenfolge nach der zugehörigen Zahl vergeben.

(3) Grundstücken, die nicht mit Gebäuden bebaut sind, können Hausnummern nur zugeteilt
werden, wenn Gründe des öffentlichen Wohls oder dringende private Interessen dies erfor
dern.

(4) Die Hausnummern werden auf Antrag oder von Amts wegen erteilt.

(5) Es besteht kein Anspruch auf Erteilung oder Beibehaltung einer bestimmten Hausnummer.








